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3. ersucht die Hauptabteilung Politische Angelegenheiten 
und die Hauptabteilung Presse und Information des Sekretari
ats, die Anregungen des Sonderausschusses zu berücksichti
gen, wonach sie ihre Bemühungen fortsetzen sollen, Maß
nahmen über alle zur Verfügung stehenden Medien zu er
greifen, einschließlich Veröffentlichungen, Hörfunk und 
Fernsehen sowie über Internet. mit dem Ziel, der Arbeit der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung 
Publizität zu verschaffen, und unter anderem 

a) auch künftig grundlegendes Material über die Frage 
der Selbstbestimmung der Völker der Gebiete ohne Selbst
regierung zu' sammeln, zusammenzustellen und zu verbreiten; 

b) sich bei der Erfüllung der oben beschriebenen Auf
gaben um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu 
bemühen; 

c) Arbeitsbeziehungen mit den zuständigen regionalen 
und zwischenstaatlichen Organisationen zu unterhalten, 
insbesondere in den Regionen des Pazifiks und der Karibik, 
indem sie regelmäßige Konsultationen abhalten und Informa
tionen austauschen; 

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen bei der 
Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung 
anzuregen; 

e) dem Sonderausschuß über die zur Durchführung 
dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

4. ersucht alle Staaten, einschließlich der Verwaltungs
mächte, auch künftig bei der Verbreitung von Informationen 
nach Ziffer 2 Kooperation zu gewähren; 

5. ersucht den Sonderausschuß, die Durchführung dieser 
Resolution zu verfolgen und der Generalversammlung auf 
ihrer einundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

50/41. Fdedensuniversität 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 341111 
vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Errichtung einer 
Friedensuniversität als ein internationales Hochschulzentrum 
für postgraduale Studien, Forschung und die Verbreitung von 
Wissen mit der gezielten Ausrichtung auf eine Friedensaus
bildung und Friedenserziehung und die universale Förderung 
des Friedens im Rahmen des Systems der Universität der Ver
einten Nationen gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 
35/55 vom 5. Dezember 1980 die Errichtung der Friedensuni
versität im Einklang mit dem Internationalen Übereinkommen 
über die Errichtung der Friedensuniversität" gebilligt hat, 

71 Siehe Resolution 35155, Anlage. 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/8 vom 
24. Oktober 1990 und 46/11 vom 24. Oktober 1991 über den 
zehnten Jahrestag der Friedensuniversität und den Bericht des 
Generalsekretärs zu diesem Thema72 sowie ihre Resolution 
48/9 vom 25. Oktober 1993, in der sie beschloß, den Punkt 
"Priedensuniversitätlt in die Tagesordnung ihrer fünfzigsten 
Tagung aufzunehmen, 

anerkennend, daß die Universität unter finanziellen Be
schränkungen gelitten hat, durch die sie daran gehindert 
worden ist. die für die Durchführung ihrer wichtigen Aufgabe 
notwendigen Aktivitäten und Programme voll zu entwickeln, 

sowie in Anerkennung der wichtigen und vielfaltigen 
Aktivitäten, die die Universität weitgehend dank der finanziel
len Beiträge Costa Ricas, Kanadas, der Niederlande und 
Spaniens und der Beiträge von Stiftungen und nichtstaatlichen 
Organisationen während des Zeitraums 1993-1995 durch
geführt hat, 

feststellend, daß der Generalsekretär mit Unterstützung 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 1991 
einen aus freiwilligen Beiträgen finanzierten Treuhandfonds 
für den Frieden geschaffen hat, um der Universität die Mittel 
an die Hand zu geben, die sie benötigt, um ihren Tätigkeits
bereich auf die übrige Welt auszudehnen, vollen Gebrauch von 
ihren Möglichkeiten in den Bereichen Erziehung, Forschung 
und Unterstützung der Vereinten Nationen zu machen und ihre 
Aufgabe zu erfüllen, die darin besteht, sich für die Förderung 
des Friedens in der Welt einzusetzen, 

sowiefeststellend, daß die Universität im Zusammenhang 
mit dem Bericht des Generalsekretärs mit dem TItel "Agenda 
für den Frieden,,29 den Schwerpunkt auf die Gebiete Konflikt
verhiitung, Friedensschaffung und Friedenskonsolidierung 
sowie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten gelegt hat, 

in der Erwägung, daß es gilt, eine Friedenserziehung zu 
fördern, die dazu beiträgt, die Achtung vor den Werten 
herbeizuführen, die ein notwendiger Bestandteil des Friedens 
und der universalen Koexistenz zwischen den Menschen sind. 
wie Achtung vor dem Leben, Freundschaft und Solidarität 
zwischen den Völkern und Würde und Unversehrtheit aller 
Menschen, ohne Ansehen ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer 
Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder ihrer Kultur, 

unter Berücksichtigung der Anstrengungen, welche die 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur im Hinblick auf die Entwicklung und 
Förderung einer neuen Friedenskultur unternimmt, 

ferner in Anbetracht der Forschungsaktivitäten im Bereich 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die die 
Universität der Vereinten Nationen durchführt, 

unter Hinweis darauf, daß die Türkei dem Internationalen 
Übereinkommen über die Errichtung der Friedensuniversität 
am 27. November 1995 beigetreten ist, 

12 A/46/580. 
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sowie unter Hinweis darauf, daß die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 46/11 beschlossen hat, in die Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung und danach alle zwei Jahre 
einen Punkt mit dem Titel "Friedensuniversität" aufzunehmen, 

I. spricht dem Generalsekretär erneut ihren Dank aus für 
die Einsetzung des neuen Rates der Friedensuniversität, der am 
3. Oktober 1994 seine neunte ordentliche Tagung abgehalten 
hat; 

2. ersucht den Generalsekretär, zu erwägen, wie die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Friedensuniversität verstärkt werden kann, und der Generalver
sammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen diesbe
züglichen Bericht vorzulegen; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, die nichtstaatlichen Organi
sationen und die zwischenstaatlichen Organe sowie inter~ 
essierte Einzelpersonen und Organisationen, Beiträge direkt an 
den Treuhandfonds für den Frieden und zum Haushalt der 
Universität zu entrichten; 

4. bittet die Mitgliedstaaten, dem Internationalen Über
einkommen über die Errichtung der Friedensuniversität 
beizutreten und so ihre Unterstützung für eine weltweite 
Institution für Friedensstudien zu bekunden, deren Auftrag 
darin besteht, eine weltweite Friedenskultur zu fördern; 

5. beschließt, den Punkt "Friedensuniversität" in die 
Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

85. Plenarsitzung 
8. Dezember 1995 

50/42. Vierte Weltfrauenkonferenz 

Die Generalversammlung, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem erfolgreichen 
Abschluß der vom 4. bis 15. September 1995 in Beijing 
abgehaltenen Vierten Weltfrauenkonferenz, die ihren Höhe
punkt in der Erklärung von Beijing" und der Aktionsplatt
form 74 fand, die darauf abzielen, die Durchführung der 
Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau" bis 
zum Jahr 2000 zu beschleunigen, 

1. spricht der Regierung der Volksrepublik China ihren 
tiefempfundenen Dank dafUr aus, daß sie die Abhaltung der 
Vierten Weltfrauenkonferenz in Beijing ermöglicht hat, sowie 
für die ausgezeichneten Einrichtungen, das Personal und die 
Dienstleistungen, die der Konferenz freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt wurden; 

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Vierten Welt
frauenkonferenz76

; 

73 AlCONF,177120, Kap, I, Resolution 1, Anlage I. 
74 Ebd., Anlage 11, 
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7(' A/CONF.l77120 und Add,l, 

3. macht sich die Erklärung von Beijing und die Aktions
plattform zu eigen, die am 15. September 1995 auf der 
Konferenz verabschiedet wurden; 

4. fordert alle Staaten und alle Organe des Systems der 
Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen 
sowie die nichtstaatlichen Organisationen auf, entsprechende 
Maßnahmen zur wirksamen Umsetzung der Erklärung von 
Beijing und der Akrionsplattform zu ergreifen. 

86. Plenarsitzung 
8. Dezember 1995 

50/56. Rückgabe oder Rückerstattung von KultUl'gut an 
die Ursprungsländer 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII) vom 
18. Dezember 1972, 3148 (XXVIII) vom 14. Dezember 1973, 
3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX) vom 
19. November 1975,31/40 vom 30. November 1976, 32/18 
vom 11. November 1977, 33/50 vom 14. Dezember 1978, 
34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128 vom 
11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981, 38/34 
vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November 1985, 
42n vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November 1989, 
46/10 vom 22. Oktober 1991 und 48/15 vom 2. November 
1993, 

sowie unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur am 14. November 1970 verabschiedete 
Übereinkommen über die Mittel zum Verbot und zur Verhü
tung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Eigentumsüber
tragung von Kulturgut77

, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem in Zu
sammenarbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 3. Oktober 
1995", 

mit Befriedigung feststellend, daß auf ihren Aufruf hin 
weitere Mitgliedstaaten Vertragspartei des Übereinkommens 
geworden sind, 

sich der Bedeutung bewußt, welche die Ursprungsiänder 
insofern der Rückgabe von für sie in geistiger und kultureller 
Hinsicht grundlegend wertvollem Kulturgut beimessen, als sie 
repräsentative Sammlungen ihres kulturellen Erbes zusammen
stellen können, 

1. beglackwUnscht die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und den 
Zwischenstaatlichen Ausschuß für die Förderung der Rückga-

77 Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
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'" A/50/498. 




